
Satzung

I  Allgemeines

§ 1 Name und Sitz 

Der  Verein  führt  den  Namen 
„Cultus.  Bildung  –  Urteil  – 
Kompetenz“,  soll  unter  dieser 
Bezeichnung im Vereinsregister 
im Amtsgericht  Berlin-Charlot-
tenburg zur Eintragung gebracht 
werden und hernach seinem Na-
men  den Zusatz  „e.  V.“  beifü-
gen. Sitz des Vereins ist Berlin.

§ 2 Zweck

(1) Der Verein arbeitet überpar-
teilich  und  verfolgt  aus-
schließlich  und  unmittelbar 
gemein-nützige  Zwecke  im 
Sinne  der  Abgabenordnung 
(AO) im Abschnitt  „steuer-
begünstigte  Zwecke“.  Der 
Verein ist  selbstlos tätig,  er 
verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaft-liche  Zwe-
cke. Mittel des Vereins dür-
fen nur für satzungsgemäße 
Zwecke  verwandt  werden. 
Die Mitglieder erhalten kei-

ne  Zuwendungen  aus  Mit-
teln  des  Vereins.  Niemand 
darf  durch  Ausgaben,  die 
dem  Zweck  des  Vereins 
fremd sind,  begünstigt  oder 
unverhältnis-mäßig  hoch 
vergütet werden. 

(2) Der  gemeinwohlorientierte 
Zweck und das gesellschaft-
liche  Engagement  des  Ver-
eins  bestehen  vor  allem  in 
der  Förderung  der  Erzie-
hung, Volks- und Berufsbil-
dung einschließlich der Stu-
dentenhilfe.  Der  Verein be-
zieht sich dabei auf die Ver-
mittlung  eines  ganzheitli-
chen  Ansatzes  grundlegen-
der  Lernkompetenzen  für 
eine fach- und sachgerechte 
politisch-historische Urteils-
bildung von Lehrenden und 
Lernenden auf der Grundla-
ge der freiheit-lich demokra-
tischen  Grundordnung  der 
Bundesrepublik Deutschland 
und im Sinne  eines  perma-
nent  fortzuentwickelnden 
und damit lebenslangen Ler-
nens. Zentrales Anliegen da-
bei  ist  die  wissenschaftlich 
fundierte  Erarbeitung  von 

fachdidaktischen  Unter-
richtsmaterialien mit (schuli-
schem) Praxisbezug und der 
diskursive  Austausch  dar-
über im Rahmen von öffent-
lichen  Veranstaltungen  des 
Vereins sowie im Dialog mit 
Ent-scheidungsträgern  in 
Politik und Verwaltung. 

(3) Der Verein verwirklicht sei-
nen  Zweck  unter  anderem 
durch:
• die  Veröffentlichung 

von Publikationen,
• die  Durchführung  öf-

fentlicher  Vorträge  und 
Seminare,

• die  Kooperation  mit 
Schulen,  Stiftungen, 
Vereinen,  politischen 
Einrichtungen,  Fachwis-
senschaftlern  und  uni-
versitären  Einrichtungen 
sowie Vertretern der Er-
wachsenenbildung. 

Der Verein kann zur Verwirkli-
chung seines Zwecks Räume an-
mieten oder erwerben und Mit-
arbeiter  beschäftigen,  die  zu-
gleich  Mitglieder  des  Vereins 
sein können. 

II  Mitgliedschaft, Beiträ-
ge, Umlagen, Rückstände

§ 3 Mitgliedschaft

Mitglieder  können  natürliche 
Personen,  die  das  sechzehnte 
Lebensjahr vollendet haben, und 
juristische Personen sein, die die 
Vereinszwecke  wirksam  unter-
stützen.  Mitglieder  des  Vereins 
dürfen  an  der  Mitgliederver-
sammlung gleichberechtigt  teil-
nehmen  und  sind  rede-  und 
stimmberechtigt. Die Mitglieder 
sind  verpflichtet,  Zweck  und 
Ziel des Vereins bestmöglich zu 
fördern  sowie  Vereinsbeiträge 
pünktlich zu entrichten.

§  3a Beiträge

Jedes Mitglied zahlt  einen Bei-
trag, der im Voraus zu entrich-
ten ist. Der Beitrag ist entweder 
bis zum 31. März des Jahres für 
das  laufende  Jahr  oder  monat-
lich zu entrichten.
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§  3b Umlagen

Die  Mitgliederversammlung 
kann  die  Erhebung  besonderer 
Umlagen beschließen.      
       
§  3c Rückstände

Mitgliedern,  die  länger  als  drei 
Monate mit ihren Beiträgen und/
oder  Umlagen  in  Rückstand 
bleiben,  steht  das  Stimmrecht 
gemäß § 3 der Satzung nicht zu. 
Sie  können  durch  einfachen 
Mehrheitsbeschluss der Mitglie-
derversammlung  aus  dem Ver-
ein ausgeschlossen werden. Die 
Verpflichtung  zur  Zahlung  der 
rückständigen Beiträge und/oder 
Um-lagen wird durch den Aus-
schluss nicht aufgehoben.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft

Für  den  Erwerb  der  Mitglied-
schaft  ist  ein  schriftlicher  Bei-
trittsantrag  an den Vorstand zu 
richten.  Der Vorstand entschei-
det über die Annahme des Bei-
trittsantrages  und  kann  diesen 
ohne Nennung von Gründen ab-
lehnen. Betätigung in Organisa-

tionen oder  Parteien,  deren de-
mokratische  Ausrichtung  vom 
Vorstand mit guten Gründen an-
gezweifelt  wird,  ist  ein  Ableh-
nungsgrund.  Ein  Anspruch  auf 
Aufnahme in den Verein besteht 
nicht.

§ 5 Ende der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt:

(1) durch  schriftliche  Austritts-
erklärung des Mitglieds  ge-
genüber dem Vorstand, die 
Kündigungsfrist  beträgt  4 
Wochen zum Monatsende

(2) durch das Ableben des Mit-
glieds,

(3) automatisch  durch nicht  er-
folgte  Zahlung  des  Mit-
gliedsbeitrags trotz zweima-
liger schriftlicher Mahnung,

(4) durch Ausschluss.

Ein Ausschluss kann nur durch 
einen  Beschluss  des  Vorstands 
erfolgen, wenn das Mitglied ge-
gen seine Pflichten, die aus sei-
ner  Mitgliedschaft  resultieren, 
verstößt  oder  das  Ansehen und 
den  Frieden  des  Vereins  inso-

weit  schädigt  bzw. stört,  als  er 
die  Erfüllung  des  Vereins-
zwecks behindert. Dem Mitglied 
ist der Ausschluss schriftlich be-
kannt  zu  geben.  Das  Mitglied 
besitzt  ein  Einspruchsrecht  ge-
gen einen  Ausschlussbeschluss, 
das  innerhalb  von  3  Wochen 
nach  Bekanntgabe  des  jeweili-
gen  Beschlusses  ausgeübt  wer-
den  kann.  Über  den  Einspruch 
befindet dann die Mitgliederver-
sammlung in ihrer nächsten Zu-
sammenkunft.  Eine  Übertrag-
barkeit  der  Mitgliedschaft  an 
Dritte ist nicht möglich.

III   Mitgliederversamm-
lung, Vorstand und Kura-
torium

§ 6 Mitgliederversammlung

(1) Aufgaben der Mitgliederver-
sammlung  sind  insbesonde-
re:

• Anregung und Beratung 
von  Projekten  zur  Ver-

wirklichung  des  Sat-
zungszwecks,

• Wahl und Entlastung des 
Vorstands  und  Kassen-
warts,

• Entgegennahme des Jah-
resberichts und des Kas-
senberichts,

• Beschlüsse  über  die 
Höhe  der  Mitgliedsbei-
träge,  etwaige Satzungs-
änderungen  und  eine 
Vereinsauflösung.

(2) Die  Mitgliederversammlung 
wird  vom  1.  Vorsitzenden 
und  bei  dessen  Verhinde-
rung  vom  2.  Vorsitzenden 
einberufen. Der Vorstand ist 
verpflichtet, mindestens ein-
mal jährlich zu einer ordent-
lichen  Mitgliederversamm-
lung einzuladen.  Die  Einla-
dung  hat  schriftlich  mittels 
Brief oder E-Mail mit  einer 
Frist  von  mindestens  vier 
Wochen zu erfolgen.

(3) Zur  Einberufung  einer  au-
ßerordentlichen  Mitglieder-
versammlung  bedarf  es  ei-
nes  Vor-standsbeschlusses 
oder  eines  Antrags  eines 
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Drittels  der  Mitglieder.  Bei 
Eilbedürftigkeit ist eine Ein-
ladungsfrist  von  zwei  Wo-
chen möglich.

(4) In  der  Einladung  bedarf  es 
einer  Angabe der  geplanten 
Tagesordnungspunke, die le-
diglich durch den Beschluss 
in  der  Mitgliederversamm-
lung verändert  bzw.  vertagt 
werden  dürfen.  Geplante 
Wahlen  müssen  in  jedem 
Fall in der Einladung ausge-
wiesen  werden.  Wahlen  in 
einer  Mitgliederversamm-
lung  ohne  Ankündigung  in 
der Einladung sind ungültig.

(5) Beschlüsse fasst die Mitglie-
derversammlung  mit  einfa-
cher Mehrheit der anwesen-
den  Mitglieder.  Stimment-
haltungen  zählen  dabei  als 
nicht  abgegebene  Stimmen. 
Beschlüsse können auch im 
schriftlichen  Umlageverfah-
ren gefasst werden.

(6) Über  Beschlüsse  und 
Wahlen  der  Mitgliederver-
sammlung  ist  ein  Protokoll 
zu  fertigen,  das  der  Proto-
kollführer unterzeichnet.

§ 7 Vorstand

(1) Der  Vorstand  besteht  aus 
dem 1. Vorsitzenden, dem 2. 
Vorsitzenden  als  dessen 
Stellvertreter  und dem Kas-
senwart.

(2) Die drei Mitglieder des Vor-
stands verwalten gemeinsam 
Eigentum und Geschäfte des 
Vereins, vertreten diesen zu-
sammen  sowohl  gerichtlich 
als  auch  außergerichtlich 
und   treffen  ihre  Entschei-
dungen  gemeinschaftlich  in 
Absprache. Verträge müssen 
von allen drei Vorstandsmit-
gliedern unterschrieben wer-
den. Persönliche Haftung ist 
ausgeschlossen; die Haftung 
ist auf das Vereinsvermögen 
beschränkt.

(3) Die Amtszeit der Vorstands-
mitglieder ist auf zwei Jahre 
begrenzt.  Die  Wiederwahl 
eines Vorstandsmitglieds ist 
zulässig.  Scheidet  ein  Vor-
standsmitglied  aus,  können 
die  beiden  verbleibenden 
Vorstandsmitglieder  einen 
dritten  Vorstand  kommissa-

risch  bis  zur  ordent-lichen 
Wahl  durch die  Mitglieder-
versammlung benennen.

(4) Tritt  mehr  als  ein  Mitglied 
des  Vorstands  zurück,  wird 
eine Neuwahl des gesamten 
Vorstands durch die Mitglie-
derversammlung  innerhalb 
von  vier  Wochen  erforder-
lich.

(5) Der  Vorstand  tagt,  sofern 
nicht  häufigere  Sitzungen 
erforderlich  sind,  zumindest 
einmal  vierteljährlich.  Die 
Einladung  erfolgt  mündlich 
oder  schriftlich  und  wird 
den Mitgliedern  per  E-Mail 
zur Kenntnis gebracht; diese 
können auf Wunsch teilneh-
men.  Die Angabe einer  Ta-
gesordnung  ist  nicht  erfor-
derlich. Beschlüsse des Vor-
stands  müssen  allerdings  in 
einem Aktenvermerk  proto-
kolliert werden und den Mit-
gliedern schriftlich oder per 
E-Mail  zur  Kenntnis  ge-
bracht werden.

(6) Der  Vorstand  kann  zu  ein-
zelnen  Fachfragen  entspre-
chend kundige Beisitzer be-
rufen und mit der Wahrnah-

me  einzelner  Aufgaben  be-
trauen.

(7) Vorstandsmitglieder  können 
durch Beschluss der Mitglie-
derversammlung  ihres  Am-
tes  enthoben  werden,  wenn 
sie  ihre  Vorstandspflichten 
verletzten  und  dem  Verein 
schaden.

§ 8 Kuratorium

Der Verein lässt sich durch ein 
unabhängiges Kuratorium intern 
beraten  und  nach  außen  reprä-
sentieren.  Kuratoriumsmitglie-
der können Personen des öffent-
lichen  Lebens  sein,  die  durch 
Wahl  der  Mitgliederversamm-
lung  bestätigt  werden.  Mitglie-
der des Kuratoriums können zu-
gleich  Mitglieder  des  Vereins 
sein.

IV  Finanzen

§ 9 Finanzierung
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Der  Verein  finanziert  sich  aus 
Spenden,  öffentlichen  Mitteln 
und Mitgliedsbeiträgen.

§  10  Rechtsgültige  Vereinba-
rungen und Verträge 

Rechtsgültige  Vereinbarungen 
und  Verträge  bedürfen  grund-
sätzlich  der  in  §  7  Abs.  2  be-
schriebenen  Modalitäten  und 
sind erst dann wirksam.

§ 11 Rechnungslegung

Das Geschäftsjahr ist das Kalen-
derjahr.  Die  Mitgliederver-
sammlung  stellt  den  Jahres-ab-
schluss  fest  und  befindet  über 
die  Entlastung  des  Vorstands 
einschließlich  des  Kassenwarts 
per Beschluss.

§ 12 Rechnungsprüfung

(1) Der  Kassenwart  legt  in  der 
ordentlichen  Mitgliederver-
sammlung seinen jährlichen 
Kassenbericht vor.

(2) Die  Mitgliederversammlung 
kann  einen  Kassenprüfer, 
der nicht dem Vorstand an-

gehört, wählen, der Einsicht 
in die Buchführungsunterla-
gen  nimmt,  den  Kassenbe-
richt  vor  einer  Entlastung 
des Vorstands einschließlich 
des  Kassenwarts  prüft  und 
seinen  Bericht  der  Mitglie-
derversammlung zur Kennt-
nis gibt.

V  Satzungsänderung und 
Auflösung des Vereins

§ 13 Satzungsänderung
 
Die  vorliegende  Satzung  des 
Vereins  kann  in  einer  Mitglie-
derversammlung  mit  einer 
Zweidrittelmehrheit  der  anwe-
senden  Mitglieder  modifiziert, 
ergänzt  oder  durch  eine  neue 
Satzung ersetzt werden.

§ 14 Auflösung des Vereins

Zur Auflösung des Vereins be-
darf es ebenfalls einer Zweidrit-
telmehrheit  der  anwesenden 
Mitglieder,  wenn  eine  entspre-

chende Versammlung zu diesem 
Zweck  einberufen  worden  ist. 
Bei Auflösung des Vereins oder 
bei  Wegfall  steuerbegünstigter 
Zwecke fällt  ein  eventuell  vor-
handenes  Vereinsvermögen  an 
eine  juristische  Person  des  öf-
fentlichen Rechts oder eine steu-
erbegünstigte  Körperschaft  zur 
Verwendung  für  steuerbegüns-
tigte  Zwecke,  die  gemäß  §  2 
Abs.  2  dieser  Satzung  dem 
Zweck der Förderung der Erzie-
hung, Volks- und Berufsbildung 
einschließlich  der  Studentenhil-
fe entsprechen.
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